
ser Ausgleich kann über das für vier Jahre 
ausgelegte Sonderprogramm des Fonds für 
Afrika südlich der Sahara stattfinden (Ziel: 
300 Mill Dollar). Trotz ihrer beharrlichen An­
sicht zur Frage der Lastenverteilung hatten 
die USA diesem Programm zugestimmt, ob­
wohl sich hieran voraussichtlich lediglich 
OECD-Staaten beteiligen werden. 
III. Die Schwierigkeiten insbesondere der 
zweiten Auffüllung und ihr enttäuschendes 
Ergebnis bestätigten den Gouverneursrat in 
der Ansicht, daß eine dritte Runde rechtzeitig 
unter bessere Vorzeichen gestellt werden 
müsse. Der IFAD-Präsident erfüllt einen ent­
sprechenden Auftrag an ihn, indem er derzeit 
durch eine Gruppe hochrangiger Experten 
Möglichkeiten untersuchen läßt, wie man die 
langfristige (finanzielle) Struktur des IFAD 
sowie seine Ausleihbedingungen neu faßt. 
Überlegungen gehen in Richtung einer Er­
weiterung der Gruppe II durch Beitritt wohl­
habender Nicht-OPEC-Entwicklungsländer; 
auch über eine Erhöhung der internen Mittel­
schöpfung des Fonds mittels Verkürzung der 
Darlehenslaufzeiten und Freijahre wird nach­
gedacht. Erörtert wird ferner eine noch stär­
kere Bevorzugung ärmerer Entwicklungslän­
der; zudem sollen die Möglichkeiten von 
Treuhandfonds-Vereinbarungen sowie die 
Mittelaufbringung auf dem Kapitalmarkt über­
dacht werden. 

Ob und wann hier eine Einigung angesichts 
verschiedener widerstreitender Interessen 
möglich sein wird, ist eine offene Frage. Wird 
es gelingen, den IFAD von seiner >Erblast< 
zu befreien, ein gemeinsamer — paritäti­
scher — Fonds von OECD- und OPEC-Staa­
ten zu sein? Wird es ausreichen, daß er her­
ausragende Erfolge bei der Bekämpfung der 
Massenarmut aufzuweisen hat, daß er — im 
Gegensatz zu fast allen anderen Institutionen 
— insbesondere die Landlosen wirkungsvoll 
erreicht? Lösungen müssen schnell gefun­
den werden. Immerhin beginnt das letzte 
Jahr der zweiten Auffüllungsperiode in weni­
gen Monaten. Horst Wetzel • 

Verwaltung und Haushalt 

40. UN-Generalversammlung: Wiederaufnahme 
zwecks Erörterung der Finanzkrise — Erhebliche 
Beitragsrückstände — Einschneidende Sparmaß­
nahmen (31) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1986 S. 38 f. fort. Siehe auch den Beitrags­
schlüssel für den UN-Haushalt, VN 1/1986 
S.32.) 

I. Bereits im Dezember 1985 warnte der Ge­
neralsekretär die 40. Generalversammlung 
vor, daß wegen akuter Finanzprobleme mit 
einer Wiederaufnahme der Tagung gerechnet 
werden müsse. Einen Monat später nahm er 
unter anderem eine 20prozentige Kürzung 
der Ausgaben für Dienstreisen, Beraterver­
träge, Aushilfslöhne und Überstundenent­
gelte vor; eine Reihe von Bauvorhaben 
wurde verschoben, und auch im Dokumenta­
tionsbereich wurden Einschränkungen vor­
genommen. 
Zwei Monate danach traten weitere Maßnah­
men in Kraft, darunter ein vorläufiger Stellen­
stopp, die NichtVerlängerung der Verträge 
von über 60 Jahre alten Mitarbeitern, ein Be­
förderungsstopp für die nächsten sechs Mo­
nate sowie eine weitere zehnprozentige Kür­
zung der Überstundenentgelte. 

Es handelte sich um Maßnahmen des Krisen­
managements, um die gegenwärtige >Kas-
senkrise< in Höhe von etwa 80 bis 100 Mill 
US-Dollar zu überwinden. Da sich der Gene­
ralsekretär im klaren darüber war, daß seine 
Maßnahmen keine Problemlösungen mittel-
oder gar langfristiger Art darstellen, wandte 
er sich an die Generalversammlung, die am 
28.April 1986 ihre 40.Tagung wieder aufnahm. 
Denn nach den Worten des Generalsekretärs 
beinhaltet das gegenwärtige Finanzproblem 
der UNO »tiefgreifende Auswirkungen auf 
die Lebensfähigkeit der Organisation sowie 
auf ihre gegenwärtige und zukünftige Effi­
zienz«. 

Der ordentliche UN-Haushalt beträgt für 1986 
rund 830 Mill US-Dollar. Im Verhältnis zu den 
Aufgabenbereichen der Weltorganisation ist 
das Budget recht bescheiden. Die jährlichen 
weltweiten Militärausgaben liegen — worauf 
der Informationsdienst der Vereinten Natio­
nen in Wien hingewiesen hat — derzeit etwa 
1200mal höher. Der ordentliche UN-Haushalt 
macht jedoch nur einen Teil dessen aus, was 
das UN-System insgesamt, also mit seinen 
Hilfswerken und Sonderorganisationen, aus­
gibt. Hier handelt es sich für 1986 um insge­
samt etwa 3,9 Mrd Dollar, wobei ein sehr 
hoher Anteil über freiwillige Beitragsleistun­
gen der Mitgliedstaaten finanziert wird. 
Was die Pflichtbeiträge für die Hauptorgani­
sation angeht, so wurde im letzten Bericht 
schon vermerkt, »daß ausdrücklich für das 
Budget 1986/87 nur Länder gestimmt haben, 
die zusammen gerade ein Fünftel des Bei­
tragsaufkommens abdecken«; unter den 
zehn größten Beitragszahlern stimmte ledig­
lich Kanada (3,06 vH) für den Haushalt. Der 
Generalsekretär hat mit Recht die prekäre 
Situation erkannt, in der sich die Vereinten 
Nationen befinden, und daher die Aufmerk­
samkeit der Generalversammlung — analog 
zum Artikel 99 der Charta, der es ihm ermög­
licht, Krisensituationen dem Sicherheitsrat zu 
melden — auf den Trend einer zunehmenden 
Polarisierung unter den Mitgliedern gelenkt, 
der, falls er weiterhin anhält, durchaus die 
weitere Existenz der Organisation in Frage 
stellen kann. 

II. Die Finanzsorgen der Vereinten Nationen 
sind nicht neu. Auch in der Vergangenheit 
haben manche Mitglieder ihre Beitragsanteile 
für bestimmte UN-Aktivitäten nicht gezahlt. 
Bereits in der ersten Hälfte der sechziger 
Jahre hielten etwa die Sowjetunion und 
Frankreich ihre Beiträge für friedenserhal­
tende Maßnahmen zurück. Gegenwärtig be­
teiligen sich insgesamt 18 Staaten an einer 
derart selektiven Haushaltspolitik, darunter 
China, Frankreich, die Deutsche Demokrati­
sche Republik, die Sowjetunion und die Ver­
einigten Staaten. 

Die Finanzkrise der Vereinten Nationen 
(siehe UN-Doc. A/40/1102 mit Add. 1-5), die 
jetzt als eine akute >Kassenkrise< sichtbar ist 
und die politische Misere der Organisation 
ausdrückt, besteht also aus mehreren Kom­
ponenten. Da ist zunächst die Beitragsdiszip-
hn, eine der wichtigsten Mitgliedspflichten, 
die sehr zu wünschen übrig läßt. So hatten 
am 1.Januar 1986 weniger als 70 der 159 Mit­
gliedstaaten ihre Pflichtbeiträge aus den Vor­
jahren vollständig entrichtet; insgesamt wa­
ren noch rund 240 Mill Dollar zu zahlen. 
Hinzu kamen zu diesem Zeitpunkt weitere 
200 Mill Dollar, die — außerhalb des ordentli­
chen UN-Haushalts — 23 Staaten für frühere 
und/oder gegenwärtige friedenserhaltende 

Maßnahmen den Vereinten Nationen und den 
kleineren truppenentsendenden Mitglied­
staaten schuldeten. 
Lediglich 25 Mitglieder, darunter von den 
zehn größten Beitragszahlern Japan, die 
Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien 
und Kanada, haben — wie der Generalsekre­
tär am 28.April vor der Generalversammlung 
positiv vermerkte — ihre Pflichtbeiträge für 
1986 und vorangegangene Jahre pünktlich 
und vollständig gezahlt. 
Am 30.Juni 1986 fehlten den Vereinten Natio­
nen rund 463 Mill Dollar an Pflichtbeiträgen 
für 1986 und vorangegangene Jahre in der 
Kasse. Die USA schuldeten davon 247 Mill 
und die Sowjetunion rund 77 Mill Dollar. 
III. Als Ende April die Generalversammlung 
ihre 40.Tagung wieder aufnahm, betonte der 
Generalsekretär noch einmal: »Es geht hier 
zwar auch um ein Problem unzureichender 
Finanzmittel, in erster Linie handelt es sich 
bei dieser Krise aber um ein politisches Pro­
blem. Diese Krise ist im wesentlichen, wenn 
auch nicht ausschließlich, durch die Mißach­
tung von Verpflichtungen entstanden, die 
sich aus der Charta ergeben, sowie durch die 
mangelnde Übereinstimmung der Mitglied­
staaten darüber, welchen Aufgaben die Ver­
einten Nationen dienen und in welchem Aus­
maß sie von jedem ihrer Mitgliedstaaten zur 
Gewährleistung ihrer Effektivität unterstützt 
werden sollen.« 

58 Redner sprachen zum Tagesordnungs­
punkt 150 Gegenwärtige Finanzkrise der 
Vereinten Nationen<, darunter 13 Vertreter 
Lateinamerikas sowie je acht aus Afrika, 
Asien und Osteuropa. Von den westlichen 
Gruppen nahmen die Niederlande (für die 
EG), Großbritannien, Japan, Kanada, Austra­
lien, Neuseeland, die USA, ferner Österreich 
und die nordeuropäischen Staaten Finnland, 
Norwegen und Schweden an der Debatte 
teil. 
Die meisten Redner teilten die Ansicht des 
Generalsekretärs, daß es sich nicht um eine 
Finanzkrise im engeren Sinne, sondern um 
eine politische Krise der Vereinten Nationen 
handelt, die es zu überwinden gilt. Ein sehr 
großer Teil der Beiträge akzeptierte die >Pa-
ketlösung< des Generalsekretärs, etwa 60 
Mill Dollar einzusparen, wozu die Verschie­
bung größerer Investitionsvorhaben — so 
der geplante Bau neuer Konferenzzentren für 
die Wirtschaftskommission für Afrika (ECA) 
in Addis Ababa und die Wirtschafts- und So­
zialkommission für Asien und den Pazifik 
(ESCAP) in Bangkok — ebenso gehört wie 
Einschränkungen im Konferenz- und Ta­
gungskalender, Kürzungen bei den geplan­
ten Veröffentlichungen für 1986 und der Auf­
schub bestimmter Programmaktivitäten. 
Für viele westliche, aber auch östliche Indu­
striestaaten gingen die Einsparungsmaßnah­
men des Generalsekretärs nicht weit genug; 
lediglich Kanada kündigte eine Liste mit kon­
kreten Vorschlägen an, die es zur Diskussion 
stellen will. 

Während sich einzelne afrikanische und asi­
atische Staaten gegen die Verschiebung des 
Baus der geplanten Konferenzzentren wand­
ten, forderten vor allem die osteuropäischen 
Staaten, aber auch die Entwicklungsländer, 
daß der Einstellungsstopp sich nicht auf die­
jenigen Mitgliedstaaten beziehen dürfe, die 
unterrepräsentiert sind beziehungsweise die 
von ihnen entsandten Bediensteten der Per­
sonalrotation unterwerfen. 
Schweden und Kenia sprachen sich dafür 
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aus, den Höchstsatz des Beitragsschlüssels 
zu senken, um einseitige Abhängigkeiten in 
Zukunft zu verhindern. Einige Delegierte aus 
den Entwicklungsländern forderten Umver­
teilungen zwischen den regionalen Wirt­
schaftskommissionen zuungunsten der Wirt­
schaftskommission für Europa (ECE). Ledig­
lich Barbados schlug einen generellen Schul­
denerlaß und einen neuen Anfang vor. 
Die Kritik an den beiden großen Schuldnern 
USA und UdSSR, die mit ihrer Politik eindeu­
tig — zwar nicht allein, aber mit den größten 
Konsequenzen — gegen die in der Charta 
niedergelegten Pflichten verstoßen, war nicht 
zu überhören. Sie kam von vielen Entwick­
lungsländern und vor allem — unüberhörbar 
für die Vereinigten Staaten — von den westli­
chen Mitgliedern. 

Ob die auf Initiative Japans eingerichtete 
Gruppe der 18 hochrangigen Sachverständi­
gen (Zusammensetzung: VN 2/1986 S.84) 
zum Herbst 1986 die von zahlreichen Dele­
gierten geäußerten Hoffnungen erfüllen wird, 
bleibt abzuwarten. Ihr Mandat ist deutlich ab­
gegrenzt: »Überprüfung der Effizienz der ad­
ministrativen und finanziellen Funktionen der 
Vereinten Nationen«. Der britische Dele­
gierte wies darauf noch einmal ausdrücklich 
hin; lediglich Bolivien äußerte sich besonders 
pessimistisch, da die >Gruppe der 18< sich 
aus Vertretern von Regierungen zusammen­
setze, die zu mehr als der Hälfte bereits im 
Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen (ACABQ) vertreten sind, der 
bisher selbst nicht besonders erfolgreich ge­
arbeitet habe. 

Am 9.Mai 1986 entschied die Generalver­
sammlung einvernehmlich, daß der General­
sekretär die meisten Vorschläge seines >Pa-
kets< durchführen soll, um die gegenwärtige 
Finanzkrise zu überwinden. Der Konsens 
wurde nicht durch eine Resolution, sondern 
durch eine ausführliche Erklärung des Präsi­
denten der Generalversammlung zum Aus­
druck gebracht. Alle waren sich darüber im 
klaren, daß es sich nur um eine kurzfristige 
Lösung handeln könne. 
Mittel- und langfristige Lösungen sind kei­
nesfalls in Sicht; die 41.Generalversammlung 
wird sich mit diesem Existenzproblem der 
Vereinten Nationen wiederum befassen müs­
sen. Dabei erwartet die Bundesrepublik 
Deutschland — wie der Bundesminister des 
Auswärtigen beim Besuch des UN-General­
sekretärs am 9.Juli deutlich machte — von 
ihm qua Amtsautorität etwas, zu dem die Mit­
glieder bisher wenig Konkretes geleistet ha­
ben: »Herr Generalsekretär, Sie haben eine 
schwierige Aufgabe vor sich. Sie müssen mit 
richtungsweisenden Vorschlägen die Zukunft 
der Vereinten Nationen sichern. Es geht 
nicht nur um Budget-Prozeduren. Es geht 
um ein ganzes Paket struktureller Reformen. 
Es geht um die Steigerung der Effizienz des 
UN-Systems.« 

Klaus Hüfner • 

Rechtsfragen 

IGH: Urteil im Falle Nicaragua-USA — Verletzung 
des Interventionsverbots durch die Vereinigten 
Staaten festgestellt — Problematische Ausfüh­
rungen zur Bildung von Völkergewohnheitsrecht 
(32) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1985 S.29f. fort. Vgl. auch den Bericht in VN 

2/1986 S.79 und >Die persönliche Meinung< 
in VN 3/1986 S.93.) 

Im Fall betreffend militärische und paramilitä­
rische Aktivitäten in und gegen Nicaragua 
(Nicaragua gegen die Vereinigten Staaten 
von Amerika) hat der Internationale Gerichts­
hof (IGH) am 27.Juni 1986 ein vielbeachtetes 
Urteil verkündet (Urteilstext: UN-Doc. S/ 
18221, Sondervoten: UN-Doc. S/18227). Der 
Fall war seit mehr als zwei Jahren anhängig; 
am 10. Mai 1984 hatte der Gerichtshof in 
Form einer einstweiligen Anordnung den 
USA untersagt, den Zugang zu den Häfen 
Nicaraguas zu behindern, und zur Achtung 
der nicaraguanischen Souveränität aufgeru­
fen (VN 3/1984 S.108f.). 

I. Im einzelnen befand das Gericht in der 
Sache selbst, daß 
— die USA durch Ausbildung, Bewaffnung, 

Ausrüstung, Finanzierung und Versor­
gung der gegen die Regierung in Mana­
gua kämpfenden Contras beziehungs­
weise durch die sonstige Unterstützung 
von militärischen und paramilitärischen 
Aktivitäten in und gegen Nicaragua das 
völkergewohnheitsrechtliche Interven­
tionsverbot verletzt haben; 

— die USA durch militärische Angriffe 
(1983/84) auf das Territorium Nicaraguas 
(Angriff auf den Hafen Sandino, die Mari­
nebasis Potosi, auf San Juan de Sur, auf 
San Juan de Norte und auf Patrouillen­
boote) sowie durch weitere Akte in Nica­
ragua das völkergewohnheitsrechtliche 
Gewaltverbot verletzt haben; 

— die USA durch die genannten militä­
rischen Angriffe sowie das Überfliegen 
von Nicaragua (beziehungsweise durch 
Genehmigung entsprechender Flüge) die 
Souveränität von Nicaragua verletzt ha­
ben; 

— die USA durch das Verlegen von Seemi­
nen in den Küsten- oder maritimen Eigen­
gewässern von Nicaragua das Interven­
tions-, das Gewaltverbot sowie die Sou­
veränität Nicaraguas verletzt haben. 

Diese Entscheidungen ergingen mit 12 zu 
3 Stimmen. Des weiteren entschied der IGH, 
daß Washington durch die genannten Akte 
seine Verpflichtungen aus dem Freund­
schaftsvertrag mit Nicaragua verletzt habe 
(gegen die Stimme des aus den USA kom­
menden Richters Schwebel) und daß die un­
terlassene Notifizierung der Minenverlegung 
eine Verletzung von Völkergewohnheitsrecht 
darstelle (gegen die Stimme des japanischen 
Richters Oda). Weitere Verletzungen des 
Freundschaftsvertrags sah das Gericht in der 
Verhängung des Handelsembargos (12 zu 3). 
Das Gericht verpflichtete die USA, alle 
rechtswidrigen Angriffe einzustellen (12 zu 3) 
sowie Schadensersatz wegen der Verletzung 
gewohnheitsrechtlicher Pflichten (12 zu 3) 
und vertraglicher Pflichten (14 zu 1) zu lei­
sten. Einstimmig erging lediglich der Aufruf 
an die Parteien, ihre Streitigkeit friedlich bei­
zulegen. 
Die Richter Oda, Jennings und Schwebel ha­
ben Sondervoten abgegeben, wobei das des 
letzteren fast den Umfang des Urteils er­
reicht. 
II. Das Hauptsacheverfahren vor dem IGH 
fand ohne Beteiligung der USA statt, die in­
zwischen auch ihre Unterwerfung unter die 
Jurisdiktion des Gerichts zurückgenommen 
haben. An dem Zuständigkeitsverfahren hat­
ten sich die USA noch beteiligt. Das Nichter­

scheinen einer Partei vor Gericht verhindert 
gemäß Artikel 53 des IGH-Statuts nicht eine 
Entscheidung in der Sache selbst. Die Praxis 
des IGH belegt, daß in den Fällen, in denen 
der Gerichtshof nicht auf Grund eines 
Schiedsvertrages angerufen wird, die gegne­
rische Partei in der Regel nicht vor Gericht 
auftritt. 
III. Bevor das Gericht in der Sache selbst 
entscheiden konnte, hatte es über zwei Vor­
fragen zu befinden: die Bedeutung des von 
den USA mit der Unterwerfungserklärung 
eingelegten Vorbehalts und den Vortrag der 
USA, dieser Fall sei nicht justiziabel. Letztere 
Ansicht stützten die USA auf zwei Gründe. 
Die Behandlung von Gewaltanwendung zwi­
schen Staaten falle in die ausschließliche 
Kompetenz des Sicherheitsrats; zudem han­
dele es sich hierbei nicht um eine Rechts­
streitigkeit im Sinne von Art.36 des IGH-Sta­
tuts. Letzteres wird von dem Gericht unter 
Hinweis auf seine Entscheidungsgründe ab­
gelehnt. 

Zum Vorbehalt gilt folgendes: danach hatten 
die USA eine Entscheidung über Rechts­
streitigkeiten ausgeschlossen, die aus multi­
lateralen Verträgen erwachsen, soweit nicht 
alle betroffenen Vertragsparteien auch Par­
teien des Rechtsstreits seien. Der IGH stellt 
fest, daß El Salvador als Partei der Charta der 
Vereinten Nationen und der Satzung der Or­
ganisation Amerikanischer Staaten (OAS) 
von der Entscheidung des IGH betroffen sein 
könnte und, da nicht Streitpartei, demzufolge 
der Rechtsstreit auch nicht auf der Basis die­
ser beiden Verträge entschieden werden 
könne (Ziff.56). 

Angesichts dieser Entscheidung wird unver­
ständlich, warum das Gericht vorher eine Ne­
benintervention von El Salvador abgelehnt 
hatte. 
Anwendbar blieb aber Völkergewohnheits­
recht, wobei sich das Gericht mit dem Ein­
wand auseinanderzusetzen hatte, dies könne 
nicht unter Rückgriff auf die UN-Charta 
(insbesondere auf Art.2 Abs.4) beziehungs­
weise die OAS-Satzung formuliert werden 
(Ziff.172ff.). Demgegenüber wiederholte das 
Gericht, daß es die Klage von Nicaragua 
nicht deshalb zurückweisen könne, weil Ge­
wohnheitsrecht und Vertragsrecht im we­
sentlichen identisch seien. Auch wenn Ge­
wohnheitsrecht kodifiziert werde, bezie­
hungsweise wenn sich Gewohnheitsrecht 
neben dem Vertragsrecht, unter Umständen 
sogar von letzterem beeinflußt, entwickele, 
so handele es sich doch um zwei unabhän­
gige Rechtsquellen. 

In einem weiteren Schritt (Ziff.183ff.) hatte 
dann der Gerichtshof Umfang und Inhalt des 
Gewohnheitsrechts zu bestimmen. Zum 
Nachweis der Rechtsmeinung in bezug auf 
das Gewaltverbot hat der IGH auf die Vor­
träge der beiden Streitparteien zurückgegrif­
fen, die beide das Gewaltverbot als zwingen­
des Gewohnheitsrecht (ius cogens) einge­
stuft hatten (Ziff.187). Außerdem stützte er 
sich auf die Resolution 2625(XXV) der UN-
Generalversammlung über freundschaftliche 
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten, wobei er in der Zustimmung zu 
dieser Deklaration eine Annahme der darin 
enthaltenen Prinzipien sah (Ziff. 188 ff.). 
Ebenso war die Argumentation in bezug auf 
das Recht auf Selbstverteidigung und das 
Verbot der Intervention. Den Nachweis der 
entsprechenden Praxis sieht das Gericht da­
mit als erbracht an, daß die Staaten bei-
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